
 
 

 

Pressemitteilung des BAV: Wichtige Bestätigung für Biomasse im Strom- und Energiesteuerrecht 

Der BAV - Bundesverband der Altholzaufbereiter und -verwerter e. V. begrüßt, dass Biomasse im Zuge 
der Änderungen des Energie- und Stromsteuergesetzes weiterhin als begünstigter erneuerbarer Ener-
gieträger gilt. 

In der Branche hatte es zuvor erhebliche Sorge gegeben, dass die vorgesehene Streichung der bisheri-
gen Begriffsdefinition von Biomasse negative Signalwirkungen auf andere Gesetze und Verordnungen 
haben könnte. Die Klarstellung, dass die nun vom Bundestag beschlossene Änderung hinsichtlich der 
Definition erneuerbarer Energien im Stromsteuergesetz rein systematisch ist und keinerlei Auswirkun-
gen auf andere Rechtsbereiche oder auf die steuerliche Begünstigung von Biomasse hat, schafft not-
wendige Sicherheit. 

Für die Altholzbranche ist dies ein wichtiges Zeichen: Biomasse – und damit auch Altholz – bleibt als 
nachhaltiger, flexibler und grundlastfähiger Energieträger anerkannt. Hierfür setzen wir uns als BAV 
entschieden ein. Mit der Klarstellung wird die Planungssicherheit der Branche gestärkt und die Rolle 
der Bioenergie für eine stabile und verlässliche Energieversorgung bestätigt. 

Der BAV - Bundesverband der Altholzaufbereiter und -verwerter e.V. ist der führende Fachverband der 
Altholzbranche in Deutschland. Er vertritt die Interessen von 125 Unternehmen und Verbänden, die sich 
mit der Sammlung, Aufbereitung sowie der stofflichen und energetischen Nutzung von Altholz befassen. 
Der BAV fördert Innovationen, bündelt das Know-how der Branche und wirkt aktiv an politischen Rah-
menbedingungen mit. Damit leistet der Verband einen wichtigen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft, 
Ressourcenschonung und klimafreundlichen Energieversorgung. 
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